
e-card Services für Wahlärztinnen 

und Wahlärzte –

Ein Überblick über Funktionen und 

Nutzungsmöglichkeiten



Agenda

● Gesetzliche Grundlagen

● Wie werde ich e-card Basis-/Plus-Wahlpartner?

● Services für e-card Basis-Wahlpartner

– e-Wahlpartner Service

– ELGA-Nutzung über die e-card Infrastruktur

● Zusätzliche Services für e-card Plus-Wahlpartner

– REZ – e-Rezept

– ABS – Arzneimittelbewilligungsservice

– eAUM – elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung

– eKOS – elektronisches Kommunikationsservice

– eVO – elektronische Verordnung (ab Verfügbarkeit)
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Gesetzliche Grundlagen

Ab 01.01.2026 sind Wahlärztinnen und Wahlärzte gesetzlich verpflichtet,

● ELGA, die e-card und die e-card-Infrastruktur zu nutzen (§49 Abs. 7 

Ärztegesetz 1998),

● die Identität der Patientinnen und Patienten und die rechtmäßige 

Verwendung (=Gültigkeit) der e-card zu prüfen (§31a Abs. 7a ASVG)

● und zu allen sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähigen Leistungen 

eine codierte Diagnose- und Leistungsdokumentation durchzuführen 

und zu übermitteln. (§6a Abs. 4 iVm § 6 Abs 3 Bundesgesetz über die 

Dokumentation im Gesundheitswesen)
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https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011138&FassungVom=2025-01-20&Artikel=&Paragraf=49&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011138&FassungVom=2025-01-20&Artikel=&Paragraf=49&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P31a/NOR40260736
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011011
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011011
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Anmeldung als e-card Wahlpartner

Ärztin/Arzt bzw. GPX 

meldet sich als e-

card Wahlpartner an. 

Formular unter 

www.chipkarte.at/

wahlpartner 

Ärztin/Arzt bzw. GPX 

erhält Vertrags-

partnernummer, 

Admin-Karten und 

PIN/PUK-Brief

Ärztin/Arzt bzw. GPX 

bestellt GIN-An-

schluss direkt bei 

einem GIN Zugangs-

netz-Provider

Schritt 1 Schritt 2

Schritt 3

Optional: Integration 

der e-card Infrastruktur 

in das lokale 

Ordinations-LAN 

(und die bestehende 

Arzt-Software)

Schritt 4

http://www.chipkarte.at/wahlpartner
http://www.chipkarte.at/wahlpartner


e-card Basis-Wahlpartner
(ehemals „ELGA-GDA“)

● Gesetzliche Vorgaben: erfüllt.

Services:

● Ab Vorliegen des GIN-Anschlusses:

– ELGA-Nutzung über die e-card Infrastruktur

– SAS – Sozialversicherungsnummern Abfrage-

Service

– DAS – Datenabfrageservice (Ökotool)

● Zusätzlich ab 01.01.2026:

– e-Wahlpartner Service

e-card Plus-Wahlpartner 
(mit NES = Nutzungsvereinbarung für e-card Services)

Alle Services für e-card Basis-Wahlpartner  

und zusätzlich:

● Verfügbar und verpflichtend ab 

unterzeichneter Vereinbarung:

– e-Rezept

– ABS – Arzneimittelbewilligungsservice

– eAUM – elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung

● Zusätzlich:

– eKOS – elektronisches Kommunikationsservice:

    verpflichtend ab 01.07.2027

● Zusätzlich ab Verfügbarkeit:

– eVO – e-Verordnung

verpflichtend 6 Monate nach Verfügbarkeit
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Verfügbare Services für e-card Basis-/Plus-Wahlpartner

Produktivsetzungstermine der Services: www.chipkarte.at/wahlpartner

http://www.chipkarte.at/wahlpartner


● Prüfung der Identität der Patientin bzw. des Patienten und 

der Gültigkeit der e-card

● Kontaktbestätigung für den Zugriff auf ELGA und den e-Impfpass

● Leistungs- und Diagnosedokumentation 

– Kontakte erfassen, suchen oder stornieren

• mit e-card: vor Ort oder über e-Berechtigung

• mit Admin-Karte und SVNR oder

• ohne SVNR + Erfassen zusätzlicher Daten zum Patienten

– Leistungen und Diagnosen zu Kontakten erfassen, suchen, 

bearbeiten oder stornieren

– Übermittlung der Daten an den Dachverband

Zu jedem Kontakt muss eine Diagnose- und Leistungsdokumentation 

übermittelt werden*. Liegt keine bestätigte Diagnose vor, ist die 

Verdachtsdiagnose anzugeben.

*Betrifft nur sozialversicherungsrechtliche erstattungsfähige Leistungen! 6

e-Wahlpartner Funktionsumfang



● Leistungserbringer (LE) aus dem extramuralen ambulanten Bereich 

(niedergelassene Ärztinnen/Ärzte, Gruppenpraxen sowie selbständige 

Ambulatorien)

– LE mit KU (kurativen) Verträgen mit ÖGK, SVS und BVAEB:

• alle Daten, die über die DVP übermittelt werden können, sind über diese zu 

verarbeiten.

• für Daten, die nicht über die DVP übermittelt werden können, entfällt die Meldung 

über e-Wahlpartner.

– LE mit KU-Verträgen mit einem oder zwei Trägern oder ausschließlich  

VU (Vorsorge- bzw. Gesundenuntersuchung) Vertrag:

• alle Daten, die über die DVP übermittelt werden können, sind über diese zu 

verarbeiten.

• alle Daten, die nicht über die DVP übermittelt werden können, sind über 

e-Wahlpartner zu melden.

– LE ohne KU- oder VU-Verträge:

• alle Daten sind über e-Wahlpartner zu melden.
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e-Wahlpartner Nutzung laut DokuG 
(Stand: Novelle)



Welche Daten werden erfasst?
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PatientIn:

• SVNR und/oder

• Geburtsdatum

• Geschlecht

• Staatsbürgerschaft

• Wohnsitzstaat
• Wohnsitz-Postleitzahl

• Gemeindecode

Leistungs-
erbringer:

• Vertragspartner-
nummer

• Standort

• Fachgebiet

Diagnose: 
(lt. DIAGLIST)

• Diagnoseart

• Diagnosecode

• Diagnosesystem

Leistung:
(lt. HONO Listen)

• Leistungscode

• Leistungsanzahl

• Versicherungsträger

Kontakt: Kontaktzeitpunkt, Kontakttyp



Was passiert mit den über das Service 

e-Wahlpartner erfassten Daten?

● Die über e-Wahlpartner erfassten Daten werden, wie gesetzlich 

vorgeschrieben, im e-card System pseudonymisiert und an den 

Dachverband der Sozialversicherungen übermittelt. Dieser bereitet die 

Daten auf und leitet sie an das zuständige Bundesministerium (derzeit 

BMASGPK) weiter. Der gesetzlich definierte Verwendungszweck der 

Daten ist u.A. die Versorgungsplanung.
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Video Nutzung e-Wahlpartner

● Soll durch den Prozess in der Weboberfläche durchführen.
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Anmeldung am e-card System für 

mögliche ELGA-Nutzung
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e-card Benutzerhandbücher: www.sozialversicherung.at/bhb



ELGA-Nutzung über die e-card Infrastruktur (1)
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ELGA-Nutzung über die e-card Infrastruktur

12

ELGA-Nutzung über die e-card Infrastruktur (2)



ELGA-Serviceline: 050 124 44 22

ELGA-Nutzung über die e-card Infrastruktur
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ELGA-Nutzung über die e-card Infrastruktur (3)



e-Rezept

für e-card Plus-Wahlpartner

● Nutzung über integrierbare Schnittstelle oder e-card Web-Oberfläche

● Verfügbare Funktionen:

– Elektronische Ausstellung von Rezepten (Kassen- und Privatrezepte, 

Suchtgiftrezepte zur Schmerztherapie)

– Tagesaktuelle Erfassung der Rezeptgebühren 

– Elektronische Einlösung von Rezepten 

zahlreiche Möglichkeiten (e-card, App, Ausdruck, e-Rezept Code 

oder ID, e-Berechtigung)

● Ausstellung auch ohne Ordinationsbesuch möglich (nach ärztlichem 

Ermessen)

● Erleichterter Administrations- und Abrechnungsprozess für 

Ärztinnen/Ärzte und Apotheken

● Ca. 6,3 Mio. ausgestellte e-Rezepte/Monat
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ABS (Arzneimittel-Bewilligungs-Service) 

für e-card Plus-Wahlpartner

● Nutzung über integrierbare Schnittstelle oder e-card Web-Oberfläche

● Verfügbare Funktionen:

– Erfassung von Anfragen zur chefärztlichen (Langzeit-)Bewilligung für 

Heilmittel

– Versand der Anfragen über das e-card System 

– Rückantwort des chefärztlichen Dienstes innerhalb von ø 5 Min. 

– Abbuchen eines Bewilligungsvorrat

● Viele Vorteile für Patientinnen und Patienten

– „Das Rezept läuft – nicht der Patient“

– Geringe Wartezeit, das Rezept ist sofort einlösbar

– Ungestörte Therapiefortsetzung

● Erleichterter Administrations- und Abrechnungsprozess

● Über 3,5 Mio. Bewilligungen/Jahr
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eAUM (elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung) 

für e-card Plus-Wahlpartner

● Nutzung über integrierbare Schnittstelle oder e-card Web-Oberfläche

● Verfügbare Funktionen:

− Elektronische Erfassung und Übermittlung von Arbeitsunfähigkeits- bzw. 

Arbeitsfähigkeitsmeldungen über das e-card System an den zuständigen 

Krankenversicherungsträger 

− Rückkanal: 

• Bestehende und abgeschlossene Arbeitsunfähigkeitsmeldungen abrufen

• ggf. Meldungen anderer Ärztinnen und Ärzte aufrufen und beenden

● Vorteile für Patientinnen und Patienten, Dienstgeber und GDA:

− Weniger Wege und schnellere Erledigung; auch telefonisch (im ärztlichen Ermessen) 

bzw. Gesundmeldung z.B. über MeineSV möglich

− Bessere Qualität der AUM durch standardisierte Eingabe 

− Reibungsloser Ablauf zwischen Arztpraxis, Dienstgeber und Sozialversicherung

● Vereinfachte Administration ohne Papierformulare, direkte Integration in die 

Praxissoftware und deutlich effizientere, aufwandsarme Prozesse

● ~ 95% aller AUM erfolgen via eAUM: ca. 10 Mio. Meldungen pro Jahr
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Vielen Dank!

Weitere Informationen: 

https:// www.chipkarte.at/wahlpartner

https://www.chipkarte.at/wahlpartner
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